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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Dr. Schmidt, Melter und Genossen, 
Nr. 1233/J-NR/1977 vom 1977 06 07, 
"Sicherheits vorschriften für Schüler-
bus se". 

Um die Wirksamkeit der technisChen Kontrollen zu erhöhen, hat 
das Bundesministerium für Verkehr im Erlaßwege angeordnet, daß 
bei den Fahrzeugkontrollen an Ort und Stelle besonders streng 
vorzugehen ist. Wenn das Fahrzeug die Verkehrssicherheit ge
fährdet, sind der Zulassungsschein und die KennzeichentateIn 
grundsätzliph unverzüglich abzunehmen. 

Zu 2 
Die Frage, ob die Abstände zwischen den periOdisch vorge
schriebenen technischen Kontrollen der Autobusse verkürzt 

werden sollen, wurde bereits im parlamentarischen Unteraus
schuß des Verkehrsausschusses besprochen. Dabei kamen die 
Vertreter aller Fraktionen überein, eine halbjährliche 
Prüfung der Lenkung, Bereifung und Bremsanlagen von Auto
bussen gesetzlich anzuordnen. Das Bundesministerium für 

Verkehr hat einen Textvorschlag für eine entsprechende Ände
rung des Kraftfahrgesetzes erarbeitet und dem Unterausschuß 
vorgelegt. 

Wien, 1977 08 01 
Der Bundesminister 
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